
Gemeinde Sanitz 
Der Bürgermeister 

Rostocker Str. 19, 18190 Sanitz  

Telefon: 038209 – 480 0 

Eingangsdatum: 

 

 

Antrag auf Besuch einer örtlich nicht zuständigen Schule  

 

Persönliche Angaben der sorgeberechtigten Personen: 

Name, Vorname:            

PLZ, Ort:                                                                                                                     

Straße:   

Telefon/Mail:    

Ich/ Wir beantrage/n für folgendes Kind: 

Name, Vorname:          _ 

Geburtsdatum:  _  

Anschrift:   _ 

die Genehmigung für den Besuch einer nicht örtlichen Schule gemäß § 46 

Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern  

gewünschte Schule:     _ 

 
aus folgendem wichtigen Grund:  

 die zuständige Schule ist aufgrund der Verkehrsverhältnisse nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten zu erreichen und keine Unterbringung in einem Internat oder 
Wohnheim möglich oder 

 der Besuch einer anderen Schule würde die Förderung spezieller Interessen                        
oder Fähigkeiten erheblich erleichtern oder 

 es liegen besondere soziale Umstände vor 

ausführliche Begründung: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
 



 
 
 
Hinweise:   

 
1. Die Anmeldung des Kindes erfolgt grundsätzlich zu den angegebenen Zeiten an der 

örtlich zuständigen Schule:  

 
Grundschule Sanitz 

Groß Lüsewitzer Weg 5 
18190 Sanitz 

Tel: 038209 - 290 
 

Der Antrag auf Besuch einer örtlich nicht zuständigen Schule kann zeitgleich mit der 

Anmeldung erfolgen. 

 

2. Der Antrag ist von allen sorgeberechtigten Personen handschriftlich zu unterschreiben. 

Sie sind verpflichtet, die Angaben wahrheitsgemäß und vollständig bereitzustellen. 

Andersfalls kann ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 

3.  Der Besuch einer örtlich nicht zuständigen Schule des Primarbereiches bedarf der 

Zustimmung des aufnehmenden Schulträgers. 

4.  Bei fehlender oder unzureichender Begründung kann der Antrag abgelehnt werden. 

Widerspruchsbehörde in Bezug auf den Besuch einer anderen Schule des 

Primarbereiches ist die oberste Schulbehörde. 

5.  Bei einem geplanten Wechsel in einen anderen Schuleinzugsbereich während des 

Schuljahres ist die Schulpflicht lückenlos abzusichern. 

6.   Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit der Gemeinde Sanitz ist mit 

der Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. 

Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Landesdatenschutzgesetz 

M-V (DSG M-V) sowie den Spezialgesetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


